
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 05 | 2016

Daten für den Monat 
Juni 2016

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.6.2016
• ESt, KSt = 10.6.2016

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.6.2016
• ESt, KSt = 13.6.2016

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 6/2016 = 28.6.2016

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/15 8/15 11/15 3/16
+ 0,3 % + 0,2 % + 0,4 % + 0,3 %

das Wirtschaftsjahr der erstmaligen 
Anwendung und das folgende Wirt-
schaftsjahr oder auf das Wirtschafts-
jahr der erstmaligen Anwendung und 
die beiden folgenden Wirtschaftsjahre.

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.3.2016, Az. IV 
C 6 - S 2130/15/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 146648; BFH-Urteil vom 14.5.2014, Az. 
VIII R 25/11

Für Unternehmer

Finanzministerium rudert zurück: Doch keine 
Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen

| Das Bundesfinanzministerium hat sein viel diskutiertes Schreiben zur Gewinnre-
alisierung bei Abschlagszahlungen aus 2015 aufgehoben. Damit gilt wieder die alte 
(bewährte) Rechtslage, wonach bei Abschlagszahlungen grundsätzlich noch keine 
Gewinnrealisierung eintritt. |

Zum Hintergrund

Der Bundesfinanzhof hatte Mitte 2014 
Folgendes entschieden: Ermitteln Inge-
nieure oder Architekten ihren Gewinn 
mittels Bilanzierung, tritt die Gewinnre-
alisierung bei Planungsleistungen nicht 
erst mit der Abnahme oder Stellung der 
Honorarschlussrechnung ein, sondern 
bereits dann, wenn der Anspruch auf 
Abschlagszahlung nach § 8 Abs. 2 HOAI 
(alte Fassung) entstanden ist.

Dies nahm das Bundesfinanzministeri-
um zum Anlass, die Gewinnrealisierung 
bei Abschlagszahlungen auszuweiten. 
Denn nach einem Schreiben aus 2015 
sollten die Urteilsgrundsätze nicht nur 
für die inzwischen neu gefasste HOAI, 
sondern auch für Abschlagszahlungen 
nach § 632a BGB gelten, sodass auch 
andere Branchen (z. B. das Handwerk) 
betroffen gewesen wären. Trotz einer 

Übergangsregelung war die Kritik groß, 
sodass die Verwaltung das Schreiben 
nun aufgehoben hat.

Neue Verwaltungsanweisung

Nach der neuen Verwaltungsanweisung 
fallen Gewinnrealisierungen nur für 
Abschlagszahlungen im Sinne des § 8  
Abs. 2 HOAI (alte Fassung) an, die bis 
zum 17.8.2009 vertraglich vereinbart 
wurden. Für diese Fälle wird es nicht 
beanstandet, wenn die Grundsätze der 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
erstmalig im Wirtschaftsjahr angewen-
det werden, das nach dem 23.12.2014 
beginnt (= Datum der Veröffentlichung 
des Urteils im Bundessteuerblatt). 

Zur Vermeidung von Härten kann der aus 
der erstmaligen Anwendung der Grund-
sätze resultierende Gewinn gleichmäßig 
verteilt werden – und zwar entweder auf 

             KANZLEI WANGLER GmbH & Co. KG, STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
KRIEGSSTR. 133, D-76135 KARLSRUHE, FON +49 (0)721 - 98559-0, FAX +49 (0)721 - 98559-50, E-MAIL: INFO@KANZLEI-WANGLER.DE



– 2 – Im Mai 2016 

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld für volljährige Kinder: Finanzverwaltung 
äußert sich zum Abschluss einer Berufsausbildung

| Nach Abschluss einer ersten Berufsausbildung oder eines Erststudiums erhalten 
Eltern für volljährige Kinder nur noch dann Kindergeld, wenn die Kinder nicht voll 
erwerbstätig sind. Der Frage, wann eine Erstausbildung abgeschlossen ist, kommt 
demnach entscheidende Bedeutung zu. Dazu gab es zuletzt zahlreiche interessante 
Gerichtsentscheidungen. Inwiefern die Verwaltung diese Urteile anwendet, lässt 
sich einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums entnehmen. |

Zum Hintergrund

Volljährige Kinder, die das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben und

 • eine Ausbildung absolvieren,

 • sich in einer Übergangszeit von 
max. vier Monaten zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten befinden,

 • mangels Ausbildungsplatz eine 
Ausbildung nicht beginnen oder 
fortsetzen können oder

 • ein freiwilliges soziales oder ökolo-
gisches Jahr oder einen anderen 
Freiwilligendienst leisten 

werden bis zum Abschluss einer erst-
maligen Berufsausbildung oder eines 
Erststudiums berücksichtigt. Danach 
nur dann, wenn sie keiner Erwerbstä-
tigkeit nachgehen. 

Beachten Sie | Eine Erwerbstätigkeit 
mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger 
 wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbil-
dungsdienstverhältnis oder ein gering-
fügiges Beschäftigungsverhältnis sind 
unschädlich.

Sichtweise der Finanzverwaltung

Nach dem Schreiben der Finanzverwal-
tung liegt eine Erstausbildung vor, 
wenn kein anderes durch einen berufs-
qualifizierenden Abschluss beendetes 
Studium bzw. keine andere abgeschlos-
sene nichtakademische Berufsausbil-
dung vorangegangen sind. Dabei 
kommt es auf den Abschluss der Aus-
bildung an. Ein Wechsel des Studien-
gangs ohne vorherigen Abschluss wäre 
somit unschädlich. 

Eine erstmalige Berufsausbildung oder 
ein Erststudium sind grundsätzlich ab-
geschlossen, wenn sie das Kind zur 
Aufnahme eines Berufs befähigen. Ist 
allerdings aufgrund objektiver Beweis-

anzeichen erkennbar, dass das ange-
strebte Berufsziel noch nicht erreicht 
wurde, kann auch eine weiterführende 
Ausbildung noch als Teil der Erstausbil-
dung gelten, wenn 

 • diese sachlich (z. B. dieselbe Be-
rufssparte oder derselbe fachliche 
Bereich) und 

 • zeitlich (zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt) mit der Erstausbildung 
zusammenhängt. 

Das Bundesfinanzministerium schreibt 
hier deutlich, dass es sich erst dann um 
eine Weiterbildung oder Zweitausbil-
dung handelt, wenn das von Kind und 
Eltern bestimmte Berufsziel erreicht 
ist. Hier ist also gute Argumentation 
und Nachweisführung gefragt. 

Beachten Sie | Kritisch sind vor allem 
Masterstudiengänge. Bislang sah die 
Finanzverwaltung die Berufsbefähi-
gung mit dem Bachelor als abgeschlos-
sen an, der Master wurde als Zweitaus-
bildung gewertet. Der Bundesfinanzhof 
hat das anders gesehen: Ist ein Master-
studium inhaltlich und zeitlich auf den 
vorherigen Bachelorstudiengang abge-
stimmt, zählt er noch zur Erstausbil-
dung. Diese Entscheidung wendet nun 
auch die Finanzverwaltung an und geht 
bei konsekutiven Masterstudiengän-
gen an einer inländischen Hochschule 
von einem engen sachlichen Zusam-
menhang aus. 

PRAXISHINWEIS | Da unter Umstän-
den auch in sonstigen zeitnah an-
schließenden Ergänzungs- und Auf-
baustudien ein einheitliches Erststu-
dium gesehen werden kann, sollten 
die steuerlichen Vergünstigungen für 
(weiter)studierende Kinder immer be-
antragt werden – außer wenn es sich 
um einen offensichtlich anderen, 
zweiten Studiengang handelt. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 8.2.2016, Az. IV 
C 4 - S 2282/07/0001-01, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 146411

Für alle Steuerpflichtigen

Elterngeld kann  
außergewöhnliche  
Belastung mindern

| Unterhaltsleistungen können im Ver-
anlagungszeitraum 2016 unter gewis-
sen Voraussetzungen bis zu 8.652 EUR 
als außergewöhnliche Belastungen ab-
gezogen werden. Der Höchstbetrag ist 
um die eigenen Einkünfte und Bezüge 
der unterhaltenen Person zu kürzen, 
soweit diese einen anrechnungsfreien 
Betrag von 624 EUR übersteigen. Zu 
solchen Einkünften gehört nach den 
Urteilen der Finanzgerichte Münster 
und Sachsen auch das gesamte Eltern-
geld, das die unterstützte Person be-
zieht – also auch der Sockelbetrag von 
300 EUR monatlich. |

Beachten Sie | Die Finanzgerichte hat-
ten die Revision zugelassen. Da diese 
aber in beiden Fällen nicht eingelegt 
wurde, sind die Urteile rechtskräftig.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 26.11.2015, 
Az. 3 K 3546/14 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
146723; FG Sachsen, Urteil vom 21.10.2015, Az. 2 
K 1175/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 146566

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug: Frist für  
Zuordnung endet am 31.5. 
| Der Vorsteuerabzug bei nicht nur un-
ternehmerisch genutzten Gegenstän-
den (z. B. Fotovoltaikanlagen) setzt eine 
zeitnahe Zuordnung zum Unterneh-
mensvermögen voraus. Wurde die Zu-
ordnung bei der Umsatzsteuer-Voran-
meldung nicht dokumentiert, ist sie 
spätestens bis zur gesetzlichen Abgabe-
frist für Steuererklärungen (31.5. des 
Folgejahres) gegenüber dem Finanzamt 
zu erklären. Fristverlängerungen für die 
Abgabe der Steuererklärungen verlän-
gern die Dokumentationsfrist nicht. |

PRAXISHINWEIS | Wurden gemischt 
genutzte Gegenstände in 2015 erwor-
ben und ist noch keine Zuordnungsent-
scheidung erfolgt, dann sollte dem Fi-
nanzamt die Zuordnung mit einem 
formlosen Schreiben angezeigt wer-
den, wenn absehbar ist, dass dem Fi-
nanzamt die Jahreserklärung 2015 
nicht bis zum 31.5.2016 vorliegen wird. 

Quelle | Abschnitt 15.2c Abs. 16 Umsatzsteuer-
Anwendungserlass 
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Für Vermieter

Keine anschaffungsnahen Herstellungskosten bei 
Beseitigung nachträglich eingetretener Schäden

| Aufwendungen des Vermieters zur Beseitigung von Schäden, die der Mieter nach 
Erwerb einer Eigentumswohnung verursacht hat, sind keine anschaffungsnahen 
Herstellungskosten. Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf kön-
nen die Aufwendungen sofort als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung abgezogen werden. |

Hintergrund: Anschaffungsnahe Her-
stellungskosten liegen vor, wenn inner-
halb von drei Jahren nach Anschaffung 
des Gebäudes Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen durchge-
führt werden, deren Nettoaufwendungen 
15 % der Gebäude-Anschaffungskosten 
übersteigen. In diesem Fall können die 
Aufwendungen nicht sofort, sondern nur 
über die Gebäudeabschreibung (regel-
mäßig 50 Jahre) berücksichtigt werden.

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige erwarb in 2007 
eine Eigentumswohnung, die sich in 
einem mangelfreien Zustand befand. 
Zugleich übernahm sie das Mietver-
hältnis. In der Folge kam es zu einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung mit 
der Mieterin. In 2008 wurde das Miet-
verhältnis gekündigt. Die Mieterin hin-
terließ die Wohnung in einem beschä-
digten Zustand (eingeschlagene Schei-
ben, Schimmelbefall etc.). Zur Scha-
denbeseitigung wandte die Steuer-
pflichtige in 2008 ca. 17.000 EUR (netto) 
auf, die sie als sofort abzugsfähige 
Werbungskosten behandelte. Hinge-
gen vertrat das Finanzamt die Auffas-
sung, es handele sich um anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten, da die 
15 %-Grenze überschritten wurde.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Düs-
seldorf liegen trotz Überschreitung der 
15 %-Grenze keine anschaffungsnahen 
Herstellungskosten vor. Der Gesetzes-
begründung lassen sich keine Anhalts-
punkte dafür entnehmen, dass der Ge-
setzgeber Aufwand zur Beseitigung von 
Schäden nach dem Erwerb habe erfas-
sen wollen. Dagegen sprächen auch 
systematische Gründe. So könne in Fäl-
len, in denen es – wie im Streitfall – zu 
einem Substanzverlust komme, auch 
eine Absetzung für außerordentliche 
Abnutzung beansprucht werden, die 
auch zu einem sofortigen Abzug führe. 

Ferner gebiete die mit der Regelung 
bezweckte Verwaltungsvereinfachung 
keine Qualifizierung derartiger Aufwen-
dungen als anschaffungsnahe Herstel-
lungskosten. 

PRAXISHINWEIS | Die Revision wurde 
zugelassen, da höchstrichterlich noch 
nicht entschieden ist, ob Aufwendun-
gen zur Beseitigung nachträglicher 
Schäden anschaffungsnahe Herstel-
lungskosten auslösen können.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 21.1.2016, 
Az. 11 K 4274/13 E, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 146556

Für Kapitalanleger

Verluste aus dem Verfall 
von Optionen sind  
berücksichtigungsfähig

| Der Bundesfinanzhof hat – entgegen 
der Ansicht des Bundesfinanzministeri-
ums – entschieden, dass Verluste aus 
dem Verfall von Optionen die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen mindern können. |

◼◼ Sachverhalt

In den Streitfällen hatten Privatanleger 
jeweils Aktien- und Indexoptionen er-
worben. Der Kurs der Wertpapiere und 
Aktienindizes entwickelte sich jedoch 
nicht wie erwartet. Schließlich wurden 
die Optionen nach dem Ende der Lauf-
zeit als wertlos aus den Wertpapierde-
pots der Anleger ausgebucht. Den 
Wertverlust machten die Steuerpflich-
tigen bei ihren Einkünften aus Kapital-
vermögen steuerlich geltend – und 
zwar zu Recht, wie der Bundesfinanz-
hof befand.

Dabei ist es unerheblich, ob der Anle-
ger aufgrund der Option auch den zu-
grunde liegenden Basiswert erwirbt 
oder ob er einen sich aus dem Options-
geschäft ergebenen Unterschiedsbe-
trag in bar ausgleicht. Der Bundes-
finanzhof betrachtet die Anschaffung 
der Option und den Ausgang des Opti-
onsgeschäfts als Einheit. Die Steuer-
pflichtigen dürfen den Wertverlust 
demzufolge mit anderen Einkünften 
aus Kapitalvermögen verrechnen und 
steuerlich nutzen.

Quelle | BFH-Urteile vom 12.1.2016, Az. IX R 
48/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 184146; Az. 
IX R 49/14, Abruf-Nr. 184147; Az. IX R 50/14, 
Abruf-Nr. 184148

Für Arbeitnehmer

Neue Verwaltungsanweisung zur ermäßigten  
Besteuerung von Entlassungsentschädigungen

| Die ermäßigte Besteuerung von Entlassungsentschädigungen setzt grundsätz-
lich voraus, dass die Abfindung zusammengeballt in einem Veranlagungszeit-
raum (VZ) zufließt. Der Zufluss von zwei Teilbeträgen in unterschiedlichen VZ ist 
(ausnahmsweise) unschädlich, wenn sich die Teilzahlungen im Verhältnis zuein-
ander eindeutig als Haupt- und Nebenleistung darstellen und die Nebenleistung 
geringfügig ist. Infolge der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hat 
das Bundesfinanzministerium nun seine Verwaltungsanweisung überarbeitet. |

Danach liegt eine geringfügige Zahlung 
vor, wenn sie nicht mehr als 10 % der 
Hauptleistung beträgt (bislang galt eine 
5 %-Grenze). Darüber hinaus kann eine 
Zahlung unter Berücksichtigung der 
konkreten individuellen Steuerbelas-

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre: Steuertipps 
für behinderte Menschen 
und Ruheständler

| Das Finanzministerium Nordrhein-
Westfalen hat seine Broschüre „Steuer-
tipps für Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen aufgrund einer Behinderung 
und für Menschen im Ruhestand“ aktu-
alisiert. |

Die Broschüre (Stand Februar 2016) 
kann unter www.iww.de/sl1837 kosten-
frei heruntergeladen werden.

tung als geringfügig anzusehen sein, 
wenn sie niedriger ist als die tarifliche 
Steuerbegünstigung der Hauptleistung.

Quelle | BMF-Schreiben vom 4.3.2016, Az. IV 
C 4 - S 2290/07/10007:031, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 146538
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug für 
Unternehmensgründer 
begrenzt 

| Der Gesellschafter einer noch zu 
gründenden GmbH kann im Hinblick auf 
eine beabsichtigte Unternehmenstätig-
keit der GmbH nur dann zum Vorsteuer-
abzug berechtigt sein, wenn der Leis-
tungsbezug durch den Gesellschafter 
bei der GmbH zu einem Investitionsum-
satz führen soll. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer wollte über eine von 
ihm zu gründende GmbH eine unter-
nehmerische Tätigkeit aufnehmen. Die 
GmbH sollte die Betriebsmittel einer 
anderen Firma im Rahmen eines Un-
ternehmenskaufs erwerben. Obwohl 
die GmbH-Gründung und der Unter-
nehmenskauf letztlich unterblieben, 
machte der Arbeitnehmer den Vorsteu-
erabzug für die von ihm bezogenen Be-
ratungsleistungen geltend. Während 
das Finanzgericht Düsseldorf dieser 
Ansicht folgte, versagte der Bundesfi-
nanzhof den Vorsteuerabzug. 

Maßgeblich ist die rechtliche Eigenstän-
digkeit der GmbH. So wäre der Arbeit-
nehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt 
gewesen, wenn er beabsichtigt hätte, 
das Unternehmen selbst zu kaufen, um 
es als Einzelunternehmer zu betreiben. 
 
Als Gesellschafter einer – noch zu grün-
denden – GmbH bestand kein Recht auf 
Vorsteuerabzug. Zwar kann auch ein Ge-
sellschafter den Vorsteuerabzug bean-
spruchen, wenn er Vermögensgegen-
stände erwirbt, um diese auf die GmbH 
zu übertragen (Investitionsumsatz). So 
kommt ein Vorsteuerabzug z. B. in Be-
tracht, wenn er ein Grundstück erwirbt 
und dann in die GmbH einlegt. Demge-
genüber waren die Beratungsleistungen 
im Streitfall nicht übertragbar.
Quelle | BFH-Urteil vom 11.11.2015, Az. V R 
8/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 184493

Für GmbH-Gesellschafter

Arbeitszeitkonto für Gesellschafter-Geschäftsführer 
führt zur verdeckten Gewinnausschüttung

| Mit dem Aufgabenbild eines GmbH-Geschäftsführers ist es nicht vereinbar, dass 
er durch die Führung eines Arbeitszeitkontos auf seine unmittelbare Entlohnung 
zugunsten später zu vergütender Freizeit verzichtet. Da ein ordentlicher und gewis-
senhafter Geschäftsleiter mit einem Fremdgeschäftsführer kein Arbeitszeit- oder 
Zeitwertkonto vereinbaren würde, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. |

mittelbare Entlohnung zugunsten spä-
ter zu vergütender Freizeit nicht verein-
bar. Ansonsten würde es zu einer mit 
der Organstellung nicht vereinbaren 
Abgeltung von Überstunden kommen.
Quelle | BFH-Urteil vom 11.11.2015, Az. I R 
26/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 184745

Der Bundesfinanzhof begründet seine 
Entscheidung mit der Allzuständigkeit 
des GmbH-Geschäftsführers, die ihn 
verpflichtet, Arbeiten auch dann zu erle-
digen, wenn sie außerhalb der üblichen 
Arbeitszeiten oder über diese hinaus 
anfallen. Damit ist ein Verzicht auf un-

Für alle Steuerpflichtigen

Ist die Höhe des Kinderfreibetrags verfassungswidrig?

| In einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes hat das Finanzgericht Nie-
dersachsen die Auffassung vertreten, dass die Kinderfreibeträge verfassungswid-
rig zu niedrig sind. Es ist zu erwarten, dass sich nun der Bundesfinanzhof mit 
dieser Thematik befassen muss. |

Hintergrund: Die Entscheidung ist bei 
der Einkommensteuerfestsetzung für 
diejenigen Steuerpflichtigen bedeutsam, 
für die der Abzug der Kinderfreibeträge 
günstiger ist als das Kindergeld. Bei der 
Festsetzung des Solidaritätszuschlags 
betrifft es alle Steuerpflichtigen mit Kin-
dern, da bei der Festsetzung des Solida-
ritätszuschlags die Kinderfreibeträge 
abgezogen werden (auch wenn das Kin-
dergeld günstiger ist).

Die Bundesregierung hatte das sächli-
che Existenzminimum eines Kindes im 
Veranlagungszeitraum (VZ) 2014 mit 
4.440 EUR festgestellt und angekün-
digt, zur verfassungsgerechten Besteu-
erung werde der Kinderfreibetrag von 
4.368 EUR um 72 EUR für den VZ 2014 
angehoben. Diese Ankündigung hat der 
Gesetzgeber jedoch nicht umgesetzt. Da 
die Kinderfreibeträge erst ab dem VZ 
2015 angehoben worden sind, sind sie 
nach Meinung des Finanzgerichts Nie-
dersachsen für den VZ 2014 zu niedrig. 

Das Finanzgericht geht aber noch einen 
Schritt weiter und sieht die Höhe des 
Kinderfreibetrags generell als zu nied-
rig an. Denn der Gesetzgeber berück-
sichtigt lediglich ein durchschnittliches 
Existenzminimum von 258 EUR pro Mo-
nat, das unter dem Sozialleistungsan-
spruch eines sechsjährigen Kindes (Re-
gelsatz 2014: monatlich 261 EUR) liegt. 

Zudem moniert das Finanzgericht, dass 
der Gesetzgeber für ein volljähriges 
Kind keine Ermittlungen zur Höhe des 
Existenzminimums angestellt hat, son-
dern den Satz für minderjährige Kinder 
anwendet.

PRAXISHINWEIS | Nach Auffassung 
des Finanzgerichts umfasst die vor-
läufige Festsetzung der Einkommen-
steuer und des Solidaritätszuschlags 
hinsichtlich der Höhe der Kinderfrei-
beträge die Verfassungsmäßigkeit des 
um 72 EUR zu niedrigen Kinderfreibe-
trags im VZ 2014 und – auch für andere 
VZ – der Höhe des Kinderfreibetrags 
nach dem durchschnittlichen Exis-
tenzminimum nicht. Denn diese Fra-
gen sind bislang nicht Gegenstand  
eines Verfahrens bei dem Gerichtshof 
der Europäischen Union, dem Bun-
desverfassungsgericht oder einem 
obersten Bundesgericht. Demzufolge 
ist ein Einspruch zu erwägen, wobei 
einem Antrag auf Aussetzung der Voll-
ziehung für die Fälle des VZ 2014 
grundsätzlich zu entsprechen ist. Dies 
ergibt sich aus dem neuen Vorläufig-
keitskatalog des Bundesfinanzminis-
teriums. 

Quelle | FG Niedersachsen, Beschluss vom 
16.2.2016, Az. 7 V 237/15, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 146625; Mitteilung des FG Nieder-
sachsen vom 23.2.2016; BMF-Schreiben vom 
11.4.2016, Az. IV A 3 - S 0338/07/10010


